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Petitionsrecht – Übersicht über Regelungen der und in den Ländern 
 
 
Land Gemeindeordnung Landkreisordnung Verfassung bzw. Landesgesetz 
Ba-Wü*   Artikel 35a  

(1) Der Landtag bestellt einen Petitionsausschuss, 
dem die Behandlung der nach Artikel 2 Abs. 1 dieser 
Verfassung und Artikel 17 des Grundgesetzes an 
den Landtag gerichteten Bitten und Beschwerden 
obliegt. Nach Maßgabe der Geschäftsordnung des 
Landtags können Bitten und Beschwerden auch 
einem anderen Ausschuss überwiesen werden.  
(2) Die Befugnisse des Petitionsausschusses zur 
Überprüfung von Bitten und Beschwerden werden 
durch Gesetz geregelt. 

Bayern* Art. 56 Abs. 3 
„Jeder Gemeindeeinwohner kann sich mit Eingaben und Be-
schwerden an den Gemeinderat wenden 

 Artikel 115 
(1) Alle Bewohner Bayerns haben das Recht, sich 
schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zu-
ständigen Behörden oder an den Landtag zu wen-
den. 
(2) Die Rechte des Landtags zur Überprüfung von 
Beschwerden werden durch Gesetz geregelt." 

Berlin** BezVG 
§ 17 
(3) Der Ausschuss für Eingaben und Beschwerden ist berechtigt, 

a) den Petenten und andere Personen zu hören, 
b) Auskünfte von Behörden, Anstalten, Eigenbetrieben und 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts des Landes 
Berlin zu verlangen, wenn es der Gesamtzusammenhang der 
Angelegenheit erfordert,  
c) Ortsbesichtigungen vorzunehmen. 

Der Ausschuss entscheidet über die der Bezirksverordnetenver-
sammlung zugeleiteten Eingaben und Beschwerden nach 
pflichtgemäßem Ermessen und unterrichtet die Petenten dar-
über. Näheres regelt die GO der Bezirksverordnetenversamm-
lung in Anlehnung an das Gesetz über die Behandlung von 
Petitionen an das Abgeordnetenhaus von Berlin (Petitionsge-
setz). 
(4) Der Ausschuss für Eingaben und Beschwerden befindet 
auch über Petitionen, die ihm der Petitionsausschuss des Ab-
geordnetenhauses zuweist, weil sie in den Zuständigkeitsbe-
reich der Bezirksverwaltung fallen. Eingaben und Beschwerden, 
die nicht in den Zuständigkeitsbereich der Bezirksverwaltung 
fallen, kann der Ausschuss an den Petitionsausschuss des 
Abgeordnetenhauses abgeben. 

 Artikel 46 
Zum Schutz der Rechte der Bürger wird ein Aus-
schuss des Abgeordnetenhauses eingerichtet, der 
über Petitionen entscheidet, sofern nicht das Abge-
ordnetenhaus selbst entscheidet. Der Ausschuss 
kann auch tätig werden, wenn ihm auf andere Weise 
Umstände bekannt werden. Der Senat und alle ihm 
unterstellten oder von ihm beaufsichtigten Behörden 
und Einrichtungen sowie die Gerichte haben Aus-
kunftshilfe zu leisten. Der Ausschuss kann Zeugen 
und Sachverständige vernehmen und vereidigen. 
Das Nähere regelt ein Gesetz. 
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Branden-
burg* 

§ 21 
Petitionsrecht 
Jeder hat das Recht sich in Gemeindeangelegenheiten mit 
Vorschlägen, Hinweisen und Beschwerden einzeln oder ge-
meinschaftlich an die Gemeindevertretung oder den Bürgermeis-
ter zu wenden. Der Einreicher ist innerhalb von vier Wochen 
über die Stellungnahme zu den Vorschlägen, Hinweisen und 
Beschwerden zu unterrichten. Ist dies nicht möglich, erhält er 
einen Zwischenbescheid. 

§ 19 
Petitionsrecht 
Jeder hat das Recht sich in Angelegenheiten des Landkreises 
mit Vorschlägen, Hinweisen und Beschwerden einzeln oder 
gemeinschaftlich an die Gemeindevertretung oder den Bürger-
meister zu wenden. Der Einreicher ist innerhalb von vier Wochen 
über die Stellungnahme zu den Vorschlägen, Hinweisen und 
Beschwerden zu unterrichten. Ist dies nicht möglich, erhält er 
einen Zwischenbescheid 

Artikel 71  
Petitionsausschuss  
(1) Der Petitionsausschuss entscheidet über die an 
den Landtag gerichteten Eingaben, soweit nicht der 
Landtag selbst entscheidet.  
(2) Alle Behörden und Verwaltungseinrichtungen des 
Landes und der Kommunen haben dem Ausschuss 
auf sein Verlangen jederzeit Zutritt zu gestatten, 
Auskünfte auch aus Dateien zu erteilen sowie Akten 
und sonstige amtliche Unterlagen vorzulegen. Die 
Gerichte haben in Angelegenheiten der Rechtspre-
chung nur Auskunftshilfe zu leisten.  
(3) Das Nähere regelt ein Gesetz.  
 

Bremen*   Artikel 105 
Die Bürgerschaft wählt einen Petitionsausschuss, 
dem die Behandlung der einzeln oder in Gemein-
schaft an die Bürgerschaft gerichteten Bitten, Anre-
gungen und Beschwerden obliegt. Das zuständige 
Mitglied des Senats ist verpflichtet, dem Petitions-
ausschuss auf Verlangen seiner Mitglieder Akten 
vorzulegen, Zutritt zu den von ihm verwalteten öf-
fentlichen Einrichtungen zu gewähren, alle erforder-
lichen Auskünfte zu erteilen und Amtshilfe zu leisten. 
Das Nähere regelt ein Gesetz. 

Hamburg*   Artikel 25 c 
Werden an die Bürgerschaft gerichtete Bitten und 
Beschwerden durch die Unterschrift von 10.000 
Einwohnern unterstützt (Volkspetition), so befasst 
sich die Bürgerschaft mit dem Anliegen. Ein Vertre-
ter der Petenten erhält Gelegenheit, das Anliegen in 
einem Ausschuss zu erläutern. Das Gesetz be-
stimmt das Nähere." 
 
Artikel 28 
(1) Die Bürgerschaft bestellt einen Eingabenaus-
schuss, dem die Behandlung der an die Bürger-
schaft gerichteten Bitten und Beschwerden obliegt. 
(2) Bei der Überprüfung von Beschwerden wird der 
Eingabenausschuss als parlamentarisches Kontroll-
organ tätig. Das Gesetz bestimmt das Nähere. 

Hessen   Artikel 94 
Der Landtag kann an ihn gerichtete Eingaben der 
Landesregierung überweisen und von ihr Auskunft 
über eingegangene Anträge und Beschwerden 
verlangen. 
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M-V* § 14 
Rechte und Pflichten der Einwohner 
(1) Die Einwohner der Gemeinde haben das Recht, sich schrift-
lich oder zur Niederschrift mit Anregungen und Beschwerden an 
die Gemeindevertretung zu wenden. Sie sind über die Stellung-
nahme der Gemeindevertretung oder eines Ausschusses unver-
züglich zu unterrichten. 
 
§ 99 
Rechte und Pflichten der Einwohner 
(1) Die Einwohner des Kreises haben das Recht, sich schriftlich 
oder zur Niederschrift mit Anregungen und Beschwerden an den 
Kreistag zu wenden. Sie sind über die Stellungnahme des Kreis-
tages oder eines Ausschusses unverzüglich zu unterrichten. 
 
 

 Artikel 35 
(1) Zur Behandlung von Vorschlägen, Bitten und 
Beschwerden bestellt der Landtag den Petitionsaus-
schuss. Dieser erörtert die Berichte der Beauftragten 
des Landtages.  
(2) Die Landesregierung und die der Aufsicht des 
Landes unterstehenden Träger öffentlicher Verwal-
tung sind verpflichtet, auf Verlangen eines Viertels 
der Mitglieder des Petitionsausschusses die zur 
Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderlichen Akten 
der ihnen unterstehenden Behörden vorzulegen, 
jederzeit Zutritt zu den von ihnen verwalteten öffent-
lichen Einrichtungen zu gestatten, alle erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen und Amtshilfe zu leisten. Die 
gleiche Verpflichtung besteht gegenüber vom Aus-
schussbeauftragten Ausschussmitgliedern. Artikel 
40 Absatz 3 gilt entsprechend.  
(3) Das Nähere regelt das Gesetz.  
 

Niedersa** § 22 c 
Anregungen und Beschwerden 
Jede Person hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft 
mit anderen schriftlich mit Anregungen und Beschwerden in 
Angelegenheiten der Gemeinde an den Rat zu wenden. Die 
Zuständigkeiten des Verwaltungsausschusses, der Ausschüsse, 
Stadtbezirksräte und Ortsräte und der Bürgermeisterin oder des 
Bürgermeisters werden hierdurch nicht berührt. Die Erledigung 
von Anregungen und Beschwerden kann der Rat dem Verwal-
tungsausschuss übertragen. Die Antragstellerin oder der An-
tragsteller ist über die Art der Erledigung der Anregung oder 
Beschwerde zu unterrichten. Das Nähere regelt die Hauptsat-
zung. 

§ 17 c 
Anregungen und Beschwerden 
Jede Person hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft 
mit anderen schriftlich mit Anregungen und Beschwerden in 
Angelegenheiten des Landkreises an den Kreistag zu wenden. 
Die Zuständigkeiten des Kreisausschusses und der Landrätin 
oder des Landrates werden hierdurch nicht berührt. Die Erledi-
gung von Anregungen und Beschwerden kann der Kreistag dem 
Kreissausschuss übertragen. Die Antragstellerin oder der An-
tragsteller ist über die Art der Erledigung der Anregung oder 
Beschwerde zu unterrichten. Das Nähere regelt die Hauptsat-
zung. 

Artikel 26 
Behandlung von Eingaben 
Die Behandlung an den Landtag gerichteter Bitten 
und Beschwerden obliegt dem Landtag, der sich zur 
Vorbereitung des nach der Geschäftsordnung zu-
ständigen Ausschusses bedient. 
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NRW** § 24 
Anregungen und Beschwerden 
(1) Jeder hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit 
anderen schriftlich mit Anregungen oder Beschwerden in Ange-
legenheiten der Gemeinde an den Rat oder die Bezirksvertre-
tung zu wenden. Die Zuständigkeiten der Ausschüsse, der 
Bezirksvertretungen und des Bürgermeisters werden hierdurch 
nicht berührt. Die Erledigung von Anregungen und Beschwerden 
kann der Rat einem Ausschuss übertragen. Der Antragsteller ist 
über die Stellungnahme zu den Anregungen und Beschwerden 
zu unterrichten.  
(2) Die näheren Einzelheiten regelt die Hauptsatzung. 

§ 21 
Anregungen und Beschwerden 
(1) Jeder hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit 
anderen schriftlich mit Anregungen oder Beschwerden in Ange-
legenheiten des Kreises an den Kreistag zu wenden. Die Zu-
ständigkeiten des Kreisausschusses und des Landrates werden 
hierdurch nicht berührt. Die Erledigung von Anregungen und 
Beschwerden kann der Kreistag einem Ausschuss übertragen. 
Der Antragsteller ist über die Stellungnahme zu den Anregungen 
und Beschwerden zu unterrichten.  
(2) Die näheren Einzelheiten regelt die Hauptsatzung. 

Artikel 41a 
(1) Zur Vorbereitung der Beschlüsse über Petitionen 
gemäß Artikel 17 des Grundgesetzes sind die Lan-
desregierung und die Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie Behörden 
und sonstige Verwaltungseinrichtungen, soweit sie 
unter der Aufsicht des Landes stehen, verpflichtet, 
dem Petitionsausschuss des Landtags auf sein 
Verlangen jederzeit Zutritt zu ihren Einrichtungen zu 
gestatten.  
(2) Die in Absatz 1 genannten Stellen sind verpflich-
tet, dem Petitionsausschuss auf sein Verlangen alle 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Akten zu-
gängig zu machen. Der Petitionsausschuss ist be-
rechtigt, den Petenten und beteiligte Personen 
anzuhören. Nach näherer Bestimmung der Ge-
schäftsordnung kann der Petitionsausschuss Bewei-
se durch Vernehmung von Zeugen und Sachver-
ständigen erheben. Die Vorschriften der Strafpro-
zessordnung finden sinngemäß Anwendung. Das 
Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis bleibt unbe-
rührt.  
(3) Nach Maßgabe der Geschäftsordnung kann der 
Petitionsausschuss die ihm gemäß Absatz 1 und 2 
zustehenden Befugnisse mit Ausnahme der eidli-
chen Vernehmung auf einzelne Mitglieder des Aus-
schusses übertragen; auf Antrag des Petitionsaus-
schusses beauftragt der Präsident des Landtags 
Beamte der Landtagsverwaltung mit der Wahrneh-
mung dieser Befugnisse. Artikel 45 Abs. 1 und 2 
findet sinngemäß Anwendung." 
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Rh-Pfalz § 16 b 
Anregungen und Beschwerden 
Jeder hat das Recht, sich schriftlich mit Anregungen und Be-
schwerden aus dem Bereich der örtlichen Verwaltung an den 
Gemeinderat zu wenden. Soweit der Bürgermeister kraft Geset-
zes zuständig ist, hat der Gemeinderat ihm die Behandlung der 
Anregungen und Beschwerden zu überlassen. Zur Erledigung 
der sonstigen Anregungen und Beschwerden kann der Gemein-
derat einen Ausschuss bilden. Der Antragsteller ist über die 
Behandlung zu der Anregungen und Beschwerden zu unterrich-
ten.  
 

§ 11 b 
Anregungen und Beschwerden 
Jeder hat das Recht, sich schriftlich mit Anregungen und Be-
schwerden aus dem Bereich der Verwaltung des Landkreises an 
den Kreistag zu wenden. Soweit der Landrat kraft Gesetzes 
zuständig ist, hat der Kreistag ihm die Behandlung der Anregun-
gen und Beschwerden zu überlassen. Zur Erledigung der sonsti-
gen Anregungen und Beschwerden kann der Kreistag einen 
Ausschuss bilden. Der Antragsteller ist über die Behandlung zu 
der Anregungen und Beschwerden zu unterrichten.  
 

Artikel 90a 
(1) Der Landtag bestellt einen Petitionsausschuss, 
dem die Entscheidung über die nach Artikel 11 an 
den Landtag gerichteten Eingaben obliegt. Der 
Landtag kann die Entscheidung des Petitionsaus-
schusses aufheben.  
(2) Die Landesregierung und alle Behörden des 
Landes sowie die Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts, soweit sie der 
Aufsicht des Landes unterstehen, sind verpflichtet, 
dem Petitionsausschuss jederzeit Zutritt zu den von 
ihnen verwalteten öffentlichen Einrichtungen zu 
gestatten, die notwendigen Auskünfte zu erteilen 
und die erforderlichen Akten zugängig zu machen. 
Die gleichen Verpflichtungen treffen juristische 
Personen des Privatrechts, nichtrechtsfähige Verei-
nigungen und natürliche Personen, soweit sie unter 
der Aufsicht des Landes öffentlich-rechtliche Tätig-
keit ausüben.  
(3) Zutritt, Auskunft und Aktenvorlage dürfen nur 
verweigert werden, soweit zwingende Geheimhal-
tungsgründe entgegenstehen oder zu besorgen ist, 
dass dem Bund oder einem deutschen Land 
Nachteile bereitet würden oder einem Dritten ein 
erheblicher, nicht wiedergutzumachender Schaden 
entstehen würde. Die Entscheidung über die Ver-
weigerung trifft der zuständige Minister; er hat sie 
vor dem Landtag zu vertreten.  
(4) Das Nähere regelt die Geschäftsordnung des 
Landtags. 

Saarland   Artikel 78 
(1) Über Bitten und Beschwerden an den Landtag 
entscheidet der Ausschuss für Eingaben, sofern 
nicht der Landtag selbst entscheidet.  
(2) Der Ausschuss ist grundsätzlich befugt, von der 
Landesregierung, ihren Mitgliedern und den anderen 
obersten Landesbehörden Auskunft und Aktenvorla-
ge zu verlangen sowie Petenten und andere Betei-
ligte zu hören. 
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Sachsen* § 12 
Petitionsrecht 
(1) Jeder Einwohner hat das Recht, sich einzeln oder in Ge-
meinschaft mit anderen in Gemeindeangelegenheiten mit Vor-
schlägen, Bitten und Beschwerden (Petitionen) an die Gemeinde 
zu wenden. Dem Petenten ist innerhalb angemessener Frist, 
spätestens aber nach sechs Wochen, ein begründeter Bescheid 
zu erteilen. Ist innerhalb von sechs Wochen ein Bescheid nicht 
möglich, ist ein Zwischenbescheid zu erteilen. 
(2) Der Gemeinderat kann für die Behandlung von Petitionen, 
die in seine Zuständigkeit fallen, einen Petitionsausschuss bil-
den. 

§ 11 
Petitionsrecht 
(1) Jeder Einwohner hat das Recht, sich einzeln oder in Ge-
meinschaft mit anderen in Kreisangelegenheiten mit Vorschlä-
gen, Bitten und Beschwerden (Petitionen) an den Landkreis zu 
wenden. Innerhalb angemessener Frist, spätestens aber nach 
sechs Wochen, ist ein begründeter Bescheid zu erteilen. Ist 
innerhalb von sechs Wochen ein Bescheid nicht möglich, ist ein 
Zwischenbescheid zu erteilen. 
(2) Der Kreistag kann für die Behandlung von Petitionen, die in 
seine Zuständigkeit fallen, einen Petitionsausschuss bilden. 

Artikel 53.  
(1) Der Landtag bestellt einen Petitionsausschuss 
zur Behandlung der an ihn gerichteten Bitten und 
Beschwerden.  
(2) Nach Maßgabe der Geschäftsordnung des Land-
tages können Bitten und Beschwerden auch einem 
andern Ausschuss überwiesen werden.  
(3) Die Befugnisse des Petitionsausschusses, ins-
besondere das Zutrittsrecht zu den öffentlichen 
Einrichtungen und das Recht auf Aktenvorlage, 

werden durch Gesetz geregelt.  
 

Sa-Anhalt   Artikel 19 
Petitionsrecht 
Jeder hat das Recht, sich einzeln oder in Gemein-
schaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Be-
schwerden an den Landtag, die Vertretungen des 
Volkes in den Kommunen und an die zuständigen 
Stellen zu wenden. In angemessener Frist ist Be-
scheid zu erteilen. 

Schl-Holst § 16 e 
Anregungen und Beschwerden 
Die Einwohnerinnen und Einwohner haben das Recht, sich 
schriftlich oder zur Niederschrift mit Anregungen und Beschwer-
den an die Gemeindevertretung zu wenden. Die Zuständigkeiten 
der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters werden hierdurch 
nicht berührt. Die Antragstellerin und der Antragsteller sind über 
die Stellungnahme der Gemeindevertretung zu unterrichten. 

§ 16 d 
Anregungen und Beschwerden 
Die Einwohnerinnen und Einwohner haben das Recht, sich 
schriftlich oder zur Niederschrift mit Anregungen und Beschwer-
den an den Kreistag zu wenden. Die Zuständigkeiten der Land-
rätin oder des Landrats werden hierdurch nicht berührt. Die 
Antragstellerin und der Antragsteller sind über die Stellungnah-
me des Kreistages zu unterrichten. 

Artikel 19 
Petitionsausschuss 
(1) Zur Wahrung von Rechten gegenüber der Lan-
desregierung, den Behörden des Landes und den 
Trägern der öffentlichen Verwaltung, soweit sie oder 
ihre Behörden der Aufsicht des Landes unterstehen, 
zur Behandlung von Bitten und Beschwerden an den 
Landtag sowie zur Durchführung von Anhörungen 
nach Artikel 41 Abs. 1 Satz 4 bestellt der Landtag 
einen Ausschuss (Petitionsausschuss). Soweit 
Träger der öffentlichen Verwaltung oder ihre Behör-
den der Rechtsaufsicht des Landes unterstehen, ist 
der Petitionsausschuss auf eine Rechtskontrolle 
beschränkt.  
(2) Die Landesregierung, die Behörden des Landes 
und die Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit 
sie oder ihre Behörden der Aufsicht des, Landes 
unterstehen, sind verpflichtet, dem Petitionsaus-
schuss zur Wahrnehmung seiner Aufgaben auf sein 
Verlangen Akten vorzulegen, ihm jederzeit Zutritt zu 
den von ihnen verwalteten öffentlichen Einrichtun-
gen zu gestatten, alle erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen und Amtshilfe zu leisten. Die gleiche Ver-
pflichtung besteht gegenüber vom Ausschussbeauf-
tragten Ausschussmitgliedern. Artikel 23 Abs. 3 gilt 
entsprechend.  
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Thüringen*   Artikel 65 
(1) Der Landtag bestellt einen Petitionsausschuss, 
dem die Entscheidung über die an den Landtag 
gerichteten Eingaben obliegt. Der Landtag kann die 
Entscheidung des Petitionsausschusses aufheben.  
(2) Artikel 64 Abs. 4 Satz 1 und 2 sowie Artikel 67 
Abs. 3 gelten entsprechend.  
(3) Das Nähere regelt das Gesetz.  
 

 
* In den Ländern gibt es Petitionsgesetze. 
** In den Ländern haben die Kommunen die Möglichkeit eine weitere Ausgestaltung über die Hauptsatzung bzw. GO vorzunehmen. 


